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Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
 
Den Ärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie je-
der Zeit unter der Telefonnummer 116117. 
Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist nicht für medizini-
sche Notfälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Vergiftungen 
oder sonstige akute Notfälle zuständig. Hier bitte unbe-
dingt den Rettungsdienst unter der europaweiten Notruf-
nummer 112 verständigen. 
Die hausärztliche Notfallpraxis im Waldshuter Kran-
kenhaus ist samstags, sonntags und an Feiertagen von 
09.00 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 18.00 Uhr besetzt. 
 
 

Apotheken-Notdienst 
 
Freitag, 06.08.2021 
Die St. Georgs-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 73, 
 07741 63800 
 
Samstag, 07.08.2021 
Apotheke am Seidenhof Tiengen, Hauptstr. 12, 
 07741 7551 
 
Sonntag, 08.08.2021 
Sonnen-Apotheke Wutöschingen, Hauptstr. 26, 
 07746 9293090 
 
Montag, 09.08.2021 
Engel-Apotheke Waldshut, Kaiserstr. 93,  
 07751 83930 
 
Dienstag, 10.08.2021 
Hochrhein-Apotheke Hohentengen, Kirchstr. 1, 
 07742 91106 
Schloss-Apotheke Stühlingen, Hauptstr. 10, 
 07744 314 
 
Mittwoch, 11.08.2021 
Bären-Apotheke Waldshut, Brückenstr. 7, 
 07751 9184233 
 
Donnerstag, 12.08.2021 
Klettgau-Apotheke Lauchringen, Hauptstr. 37, 
 07741 2703 
 
Freitag, 13.08.2021 
Markt-Apotheke Tiengen, Hauptstr. 69,  
 07741 4686 
 
Der Apothekennotdienst ist abrufbar unter: 
www.lak-bw.notdienst-portal.de oder Tel. 0800 0022833 
(kostenfrei), Mobil: 22833 (max. 0,69 €/min), SMS: "apo" 
an 22833 (0,69 €/min) 
 
Notrufnummern 
 

Polizei-Notruf 110 
Polizeiposten Jestetten 7234 
(während der Dienstzeit) 

Polizeirevier Waldshut 07751 8316531 
(keine Notrufe) 

Feuerwehr, Notarzt, DRK-Rettungsdienst 112 
Giftnotruf Freiburg 0761 1924-0 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117 

Zahnärztlicher Notdienst 01803 222555-30 

Der tierärztliche Bereitschaftsdienst ist über den Anruf-
beantworter des jeweiligen Haustierarztes zu erfahren. 

badenova-Störungsnummer (Erdgas) 0800 2767767 

Störungsdienst Stromversorgung 07623 92-1890 
www.evkr-gmbh.de 07742 85675-0 

Störungsdienst Wasserversorgung 0170 3472851 

Pyur Servicehotline (Kabel-TV) 030 25 777 777 
 
 

Pflegedienste / Soziale Einrichtungen 
 
Caritasverband Hochrhein e. V. 
Waldshut 07751 8011-0 
Sozialdienst 07751 8011-31 
Hausnotrufdienst 07743 933813 
 
Sozialstation Klettgau-Rheintal e. V. 07742 9234-0 
Alten-Tagespflegestätte 07742 9234-50 
 
DRK-Kreisverband Waldshut 
Fahrdienst (Krankenfahrten/Rollstuhlbus) 0800 0079761 
DRK Kleiderausgabe 07751 8735-0 
DRK-Hausnotrufdienst 07751 8735-55 
DRK-Dienste für Senioren 07741 9697710 
 
Pflegedienste St. Martin Küssaberg 07741 68070 
 
Pegasus Ambulanter Pflegedienst 07742 858182 
Küssaberg 
 
Pflegestützpunkt 07751 86-4245 
Landkreis Waldshut 
 
Telefonseelsorge (kostenlos) 0800 1110111 
Hilfetelefon Kinder- und Jugendliche 0800 1110333 
Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ 08000 116016 
 
Frauen- u. Kinderschutzhaus 07751 3553 
Landkreis Waldshut (24 h) 
 
Offene Beratung „Courage“ 07741 808 22 77 
 
Jugend- und Drogenberatungsstelle 07751 896770 
Waldshut 
 
Kinderschutzbund Waldshut 07741 672724 
 
Hospizdienst in Jestetten 07751 802333 
 
Donum Vitae Hochrhein 07751 898237 
Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte und 
Schwangere, Waldshut 
 

Lebenshilfe Südschwarzwald 
Familienunterstützender Dienst              07761 9987731 
Interdisziplinäres Beratungs-                      07741 63480 
und Frühförderzentrum    
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A M T L I C H E     B E K A N N T M A C H U N G E N 
 

 
 
TOP 2 
Einbeziehungssatzung 
"Laubschochen";  
Aufstellungsbeschluss, Billigung 
des Entwurfes der Einbeziehungs-
satzung und Beschlussfassung 
über die Anhörung der Träger 
öffentlicher Belange und der 
Öffentlichkeit;  Beratung und 
Beschlussfassung; 
Im Rahmen der Erstellung einer 
Einbeziehungssatzung ist 
vorgesehen, eine Teilfläche des 
Grundstückes Flst. Nr. 895 in den 
Innenbereich einzubeziehen um eine 
Bebauung zu ermöglichen.  
Bürgermeister Morasch erläutert das 
bisherige Verfahren und informiert, 
dass der Eingriff in die Natur 
auszugleichen ist. Hierfür wurde eine 
naturschutzrechtliche Einschätzung 
erstellt.  
Der Ausgleich ist nach der bisherigen 
Planung auf dem Baugrundstück 
möglich. Die geplanten Maßnahmen 
werden derzeit von den Fachämtern 
auf deren Umsetzbarkeit geprüft.  
Frau Stadtplanerin Nocke informiert 
anschließend, dass der Abschluss 
einer Einbeziehungssatzung ein 
besonderer Fall ist, den sie in ihrer 
Laufbahn selbst noch nicht hatte. 
Anschließend erläutert sie die in den 
Innerortsbereich einzubeziehende 
Fläche und informiert, dass der 
Eingriff in die Natur und Landschaft 
bewertet werden muss und vom 
Bauherrn auszugleichen ist.  
Sie informiert, dass die 
Einbeziehungssatzung den Bau eines 
Einfamilienwohnhauses mit einer 
Grundfläche von 159 m² ermöglichen 
soll. Es dürfen maximal zwei 
Wohneinheiten errichtet werden. 
Anschließend erläutert sie das 
Bauvorhaben und die wesentlichen 
Satzungsinhalte. 
Frau Nocke stellt klar, dass im 
Zusammenhang mit einer 
Einbeziehungssatzung einige wenige 
baurechtliche Vorgaben gemacht 
werden können, jedoch nicht so 
detailliert, wie dies im 
Zusammenhang mit einem 
qualifizierten Bebauungsplan möglich 
ist.  

Frau Nocke informiert weiter, dass 
eine Offenlage erfolgen muss.  
Ein Gemeinderat merkt an, dass 
keine Vorgaben zur Firstrichtung und 
zur zulässigen Höhe des Gebäudes 
aufgenommen wurden.  
Frau Nocke informiert, dass diese 
Punkte explizit rechtlich geklärt 
worden sind. Die Höhe ist durch die 
Anzahl der zulässigen Geschoße 
begrenzt. 
Ein Gemeinderat ergänzt, dass der 
Kreativität der Bauherrschaft keine 
Grenzen gesetzt sind. Ihm ist es ein 
Anliegen eine übergroße Kubatur des 
Gebäudes zu verhindern.  
Frau Nocke erklärt, dass hierzu eine 
Höhenangabe als Maximalhöhe des 
Gebäudes über Normalnull 
festgesetzt werden könnte. Hierzu 
bedarf es aber einer detaillierten 
Grundstücksvermessung.  
Bürgermeister Morasch erläutert, 
dass eine Planung vorliegt, die als 
Maßstab der künftigen Bebauung 
dienen soll. Diese Planung umfasst 
nichts Außergewöhnliches.  
Ein Gemeinderat regt an, die 
Höhenangaben auf die 
Umgebungsbebauung zu beziehen.  
Frau Nocke informiert, dass in diesem 
Fall die Umgebungsbebauung 
aufgemessen werden muss und klare 
Bezugspunkte geschaffen werden 
müssen.  
Ein Gemeinderat spricht sich dafür 
aus, das Verfahren nicht weiter zu 
verkomplizieren. Er vertritt die 
Auffassung, dass der Bauherr einen 
Bauantrag einreichen muss und die 
Gemeinde in diesem Zusammenhang 
immer noch einen gewissen Einfluss 
hat.  
Ein Gemeinderat kritisiert, dass der 
Bau der Trockenmauer monetär 
angerechnet wird. Er hält die 
Ausgleichsmaßnahme daher für 
strittig.  
Ein Gemeinderat begrüßt, dass der 
ökologische Ausgleich auf dem 
Baugrundstück erfolgen kann. Er 
spricht sich nochmals dafür aus, 
einen Höhenbezugspunkt für die 
geplante Bebauung zu schaffen.  
Bürgermeister Morasch stellt zur 
Abstimmung, ob ein 
Höhenbezugspunkt geschaffen und 
in der Satzung verankert werden soll.  
Der Gemeinderat spricht sich mit 3 Ja 
– Stimmen und 9 Nein – Stimmen 

gegen die Schaffung eines 
Höhenbezugspunktes aus.  
Der Gemeinderat fasst den 
Aufstellungsbeschluss, billigt den 
Entwurf der Einbeziehungssatzung 
und beschließt die Offenlage der 
Einbeziehungssatzung und die 
Anhörung Träger öffentlicher 
Belange. 
 
TOP 3.1  
Erteilung der Zustimmung gemäß § 
10 Abs. 5 Feuerwehrsatzung zu 
dem neugewählten 
Kommandanten und dessen 
Stellvertreter;  Beratung und 
Beschlussfassung; 
An der Jahreshauptversammlung der 
Feuerwehr Lottstetten am 24.07.2021 
wurde Herr Bertrand Lorenz zum 
Kommandanten gewählt. In das Amt 
des stellvertretenden Kommandanten 
wurde Herr Mathias Stark gewählt.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass sich der bisherige Kommandant 
Thomas Kromer nicht mehr zur Wahl 
gestellt hat.  
Er erklärt, dass Herr Bertrand Lorenz 
und Herr Mathias Stark von den 
Feuerwehrangehörigen mit 
überwältigender Mehrheit in ihr Amt 
gewählt worden sind. Der 
Gemeinderat stimmt der Wahl von 
Herrn Bertrand Lorenz zum 
Kommandanten der Feuerwehr 
Lottstetten zu.  
Weiter stimmt der Gemeinderat der 
Wahl von Herrn Mathias Stark zum 
stellvertretenden Kommandanten der 
Feuerwehr Lottstetten zu. 
 
 
TOP 3.2 
Verabschiedung des bisherigen 
Kommandanten Herrn Thomas 
Kromer; 
Im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung 2021 wurde das 
Kommando der Feuerwehr 
Lottstetten neu gewählt.  
Der bisherige Kommandant Thomas 
Kromer hat sich dabei nicht mehr zur 
Wahl gestellt und wird daher nun 
offiziell verabschiedet.  
Bürgermeister Morasch würdigt die 
Verdienste von Herrn Kromer und 
geht auf die wesentlichen Erfolge ein. 
Er spricht Herrn Kromer Dank und 
Anerkennung für seinen Einsatz für 
die Feuerwehr aus. Er erklärt, dass 
Herr Kromer das Kommandantenamt 

Aus der öffentlichen  
Gemeinderatsitzung  
vom 27.07.2021 



5 Mitteilungsblatt Lottstetten / Freitag, 06.08.2021 

 

 

immer mit Herzblut und vollem 
Engagement ausgeführt hat.  
Im Anschluss an den Dank überreicht 
er Herrn Kromer einen Blumenstrauß 
und einen Reisegutschein als 
Dankeschön für die geleistete Arbeit.  
Der Gemeinderat verabschiedet sich 
mit Standing Ovations vom 
scheidenden Kommandanten 
Thomas Kromer.  
Im Anschluss lässt Herr Kromer die 
Zeit als Kommandant kurz Revue 
passieren und dankt der 
Gemeindeverwaltung und dem 
Gemeinderat für die stets gute und 
vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
 
TOP 3.3 
Bestellung des Kommandanten 
und des stellvertretenden Kom-
mandanten der Feuerwehr 
Lottstetten; 
Bürgermeister Morasch verpflichtet 
per Handschlag Herrn Bertrand 
Lorenz zum Feuerwehrkom-
mandanten und Herrn Mathias Stark 
zum stellvertretenden Feuerwehr-
komandanten der Gemeinde 
Lottstetten.  
Er wünscht beiden ein gutes 
Händchen für die anstehenden 
Aufgaben und dass immer alle 
Feuerwehrmitglieder unbeschadet 
aus den Einsätzen zurückkehren.  
Anschließend überreicht er den 
beiden ein Weinpräsent.  
 
TOP 4 
Vergabe des Auftrages über die 
Beweissicherungsarbeiten für den 
2. Bauabschnitt Dietenbergstraße 
an das Büro Tilmann Frank;   
 

Die Gemeinde Lottstetten hat für den 
Bau des Kreisverkehrs und auch für 
den 1. Bauabschnitt der 
Dietenbergstraße die Beweis-
sicherung zur Erfassung von 
Vorschäden an den Gebäuden durch 
das Büro Tilmann Frank beauftragt.  
Bei beiden Vorhaben gab es im 
Anschluss bzw. während der 
Baumaßnahmen Diskussionen zu 
Gebäudeschäden, welche mittels der 
Gutachten zweifelsfrei geklärt werden 
konnten.  
Daher regt die Gemeindeverwaltung 
an, auch für den 2. Bauabschnitt der 
Sanierung der Dietenbergstraße eine 
Beweissicherung zu beauftragen.  
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die bisherige Zusammenarbeit 
mit dem Büro Tilmann Frank immer 
hervorragend gewesen ist.  
Er informiert weiter, dass das Büro 
ein Pauschalangebot zum Preis von 
netto 17.000,- € abgegeben hat.  
 
Der Gemeinderat vergibt den Auftrag 
über die Beweissicherungsarbeiten 
für den zweiten Bauabschnitt der 
Dietenbergstraße zum Preis von 
17.000,- € netto an das Büro Tilmann 
Frank aus Bad Säckingen gemäß 
Angebot vom 14.06.2021. 
 
TOP 5 
Abschluss eines Ingenieur-
vertrages mit dem Ingenieurbüro 
Tillig Ingenieure GmbH zur 
Planung der Phosphorelimination 
der Kläranlage; 
Zum Bau der Phosphorelimination auf 
der Kläranlage Lottstetten ist der 
Abschluss einer Honorarver-
einbarung über die Planungs-
leistungen erforderlich.  

Mit der neuen HOAI ergeben sich 
keine Veränderungen beim Honorar. 
Weiter wurden die Stundensätze aus 
dem Jahr 2020 verwendet, da die 
wesentlichen Planungsleistungen im 
Jahr 2020 erfolgt sind.  
Umbauzuschläge wurden wie folgt 
berücksichtigt: 
- Ingenieurbauwerk                   20 % 
- Technische Ausrüstung           0 % 
 
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass die Planungen seit geraumer 
Zeit laufen, der Abschluss der 
Honorarvereinbarung aber bislang 
nicht erfolgt ist.  
 
Der Gemeinderat schließt mit dem 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH 
eine Honorarvereinbarung (Stand 
14.05.2021) zur Planung der 
Phosphorelimination auf der 
Kläranlage Lottstetten. 
 
 
TOP 6 
Abschluss eines Ingenieur-
vertrages zur Planung des 
Regenüberlaufbauwerkes 
Dietenbergstraße mit dem 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure 
GmbH; 
Der Gemeinderat schließt mit dem 
Ingenieurbüro Tillig Ingenieure GmbH 
eine Honorarvereinbarung (Stand 
21.06.2021) zur Planung des 
Regenüberlaufbauwerkes 
Dietenbergstraße. 
 
 
TOP 7 
1. Entwurf Nachtragshaus-
haltsplan 2021; 
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Rechnungsamtsleiterin Griesser in-
formiert, dass der Nachtragshaushalt 
im Wesentlichen aus drei Gründen 
notwendig wird.  
- Es ist absehbar, dass der Haus-
haltsansatz der Vergnügungssteuer-
einnahmen im Jahr 2021 nicht er-
reicht werden kann. Daher wird der 
Haushaltsansatz um 600.000,- € re-
duziert.  
- Der Gemeinderat hat die Vollbele-
gung der Bauhof- und Feuerwehrge-
bäude mit einer PV – Anlage be-
schlossen. Der vorgesehene Haus-
haltsansatz hierfür ist nicht ausrei-
chend und muss daher um 250.000,- 
€ erhöht werden.  
- Der Ansatz zum Erwerb von unbe-
weglichem Vermögen ist um 
1.000.000,- € zu erhöhen, da die Ge-
meinde die Möglichkeit hat, im Inner-
ortsbereich Flächen zu erwerben.  
Anschließend erläutert Frau Griesser 
die Auswirkungen auf die Finanzlage 
der Gemeinde.  
Bürgermeister Morasch ergänzt, dass 
die Einnahmen des Sonderkonto 
„Bettleäcker II“ noch nicht im Haus-
halt verbucht sind und die Gemeinde 
in Immobilen investiert. Hier ist ein 
Gegenwert gegeben.  

Er informiert weiter, dass die Vergnü-
gungssteuereinnahmen zurückgehen 
werden. Wie sich diese Einnahmeart 
in den kommenden Jahren entwickeln 
wird ist derzeit noch offen. Weiter in-
formiert er, dass die massiven Ausga-
ben in 2021 finanziell noch darstellbar 
sind, dies aber nicht dauerhaft der 
Fall sein wird.  
Der Gemeinderat beschließt den Er-
lass des Nachtragshaushaltes 2021. 
 
TOP 8.1 
Antrag auf Verlängerung des Bau-
vorbescheides zur Abklärung der 
baulichen Nutzbarkeit von Teilflä-
chen und Gebäuden des Grundstü-
ckes Flst. Nr. 2757 für eine eventu-
elle Wohnnutzung des landwirt-
schaftlichen Gebäudes und Wohn-
bebauung, Lottstetten - Balm; 
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und informiert, dass ein 
positiver Bauvorbescheid vorliegt.  
 
Ein Gemeinderat begrüßt die Innen-
verdichtung.  
Der Gemeinderat stimmt der Verlän-
gerung des Bauvorbescheides. 
 
 
 

TOP 9.1 
Antrag auf Neubau eines Einfamili-
enwohnhauses mit Einliegerwoh-
nung auf dem Grundstück Flst. Nr. 
3390, Lottstetten; 
Bürgermeisterstellvertreter Martin 
Russ informiert, dass das geplante 
Gebäude zur Einhaltung der gesetz-
lich geforderten Grenzabstände auf 
dem Grundstück nochmals verscho-
ben werden muss. Dies erfordert eine 
neue Behandlung der Thematik im 
Gemeinderat.  
Weiter gab es keine Veränderungen 
am geplanten Gebäude.  
 
Der Gemeinderat erteilt das baurecht-
liche Einvernehmen zum Bauantrag 
auf Neubau eines Einfamilienhauses 
mit Einliegerwohnung. 
 
TOP 9.2 
Antrag auf Anbau eines Balkones 
an das bestehende Gebäude auf 
dem Grundstück Flst. Nr. 844, 
Lottstetten; 
Bürgermeister Morasch erläutert 
das Bauvorhaben und die Größe 
des Balkonanbaus.  
Der Gemeinderat erteilt das baurecht-
liche Einvernehmen zum Antrag auf 
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Anbau eines Balkons an das beste-
hende Gebäude.  
 
TOP 9.3 
Antrag der Albiez Creativ & De-
signbau GmbH, vertreten durch 
Herrn Jens Albiez, auf Neubau von 
zwei 7 - Familien - Häusern auf dem 
Grundstück Flst. Nr. 1079, Lottstet-
ten; 
Bürgermeister Morasch erläutert das 
Bauvorhaben und informiert, dass im 
ersten Bauabschnitt zunächst die 
zwei 7 – Familienhäuser errichtet 
werden sollen.  
Über das Gesamtprojekt, welches 
den Bau der zwei 7 – Familienhäuser 
umfasst, liegt ein positiver Bauvorbe-
scheid vor, so Bürgermeister Mo-
rasch.  
 
Weiter informiert Bürgermeister Mo-
rasch, dass die Entwässerung des 
Bauvorhabens in Bezug auf die Nie-
derschlagswasserbeseitigung noch 
nicht final geklärt ist und hier noch 
Handlungsbedarf besteht.  
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach 
den Versickerungsmöglichkeiten.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass diese Fragen derzeit noch zur 
Klärung ausstehen.  
Weiter informiert er, dass die Ge-
meinde im Zuge der Behandlung der 
Bauvoranfrage zwei Stellplätze je 
Wohneinheit gefordert hat. Hierzu 
gibt es keine Rechtsgrundlage, den-
noch ist der Bauherr bereit mehr als 
die gesetzlich geforderte Stellplatzan-
zahl herzustellen.  
Der Gemeinderat erteilt das baurecht-
liche Einvernehmen zum Bauantrag 
der Albiez Creativ & Designbau 
GmbH. 
 
TOP 10  
Stellungnahme der Gemeinde 
Lottstetten im Rahmen des immis-
sionsschutzrechtlichen Ände-
rungsgenehmigungsverfahrens 
nach § 16 BImSchG der Bauern-
hoffamilie Russ GbR zum Abbruch 
von zwei bestehenden Ställen und 
Neubau eines Kälberstalles und ei-
nes Kälberstalles mit Bullen für be-
sonderes Tierwohl und beste Um-
weltverträglichkeit auf dem Grund-
stück Flst. Nr. 601, Dietenberg 2, 
Lottstetten; 
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass zwei der bisherigen Stallungen 
abgerissen und durch Neubauten er-
setzt werden sollen. Er informiert wei-
ter, dass der Tierbestand nicht erhöht 

wird. Bei den geplanten Neubauten 
geht es vor allem darum, ein optima-
les Tierwohl zu ermöglichen.  
Anschließend informiert Bürgermeis-
ter Morasch über die Lage und die 
Größe des Bauvorhabens.  
Der Gemeinderat stimmt dem immis-
sionsschutzrechtlichen Änderungs-
antrag zu und erteilt das baurechtli-
che Einvernehmen zum Abbruch und 
zum Neubau der beiden Stallungen.  
 
TOP 11 
Verschiedenes; 
Anschaffung von Lüftungsgeräten 
für die Grundschule Lottstetten; 
Sachstandsbericht und Festle-
gung der weiteren Vorgehens-
weise; 
Bürgermeister Morasch informiert, 
dass immer wieder Eltern an die Ge-
meinde herantreten, mit dem 
Wunsch, dass sich die Gemeinde mit 
der Anschaffung von mobilen Luftfil-
tern zur Reduktion des Coronainfekti-
onsrisikos beschäftigt.  
Er informiert, dass die Gemeindever-
waltung bereits im Februar ein Pro-
dukt angesehen hat. Weiter informiert 
er, dass es grundsätzlich zwei Arten 
gibt:  
- Mobile Anlagen und  
- Festinstallierte Anlagen mit Luft-
austausch 
Bürgermeister Morasch stellt klar, 
dass von Bund und Land in den ver-
gangenen 18 Monaten keine Hin-
weise zur Beschaffung von Luftfilter-
anlagen und deren Wirksamkeit ge-
geben worden sind. Daher stellt sich 
die Frage, ob eine Installation Sinn 
macht. Zweifelsfrei ist, dass wenn 
man sich für eine Anschaffung aus-
spricht, die Anlagen für alle Zimmer in 
Schule und Kindergarten beschafft 
werden muss.  
Bürgermeister Morasch informiert 
weiter, dass es Förderprogramme zur 
Anschaffung von mobilen Luftfilteran-
lagen gibt. Diese werden aber nur für 
Räume gewährt, die schwer zu lüften 
sind (Landesförderung). Weiter be-
steht ein Bundesförderprogramm, 
welches den Bau von festinstallierten 
Lüftungsanlagen mit bis zu 80% der 
Herstellungs- und Anschaffungskos-
ten fördert.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass die Thematik äußerst wichtig ist. 
Die Gemeindeverwaltung tendiert ak-
tuell zum Einbau von festinstallierten 
Geräten. Sollte man sich für eine An-
schaffung entscheiden.  

Bürgermeister Morasch stellt klar, 
dass der Invest und der Umsetzungs-
zeitraum dabei aber deutlich größer 
sind als bei der Anschaffung vom mo-
bilen Luftfilteranlagen.  
Er regt an, die technischen Voraus-
setzungen und die Installationsmög-
lichkeiten wie auch die Zuschusssitu-
ation zu prüfen.  
 
Ein Gemeinderat merkt an, dass die 
Stadt Stuttgart zu dieser Thematik 
eine Vorabstudie veröffentlicht hat. 
Das Studienergebnis wird in den 
kommenden Tagen erwartet. Diese 
Studie kommt zum Schluss, dass das 
Lüften nicht zu ersetzen ist, wenn die 
Virenlast in den Räumen reduziert 
werden soll. Zudem sind mobile Anla-
gen mit 35 db verhältnismäßig laut 
und störend. 
Er spricht sich ebenfalls für eine Fes-
tinstallation aus, wirft aber die Frage 
auf, ob diese überhaupt notwendig 
ist. Die Schulen wurden geschlossen 
um die Infektionsausbreitung zum 
Schutz der Älteren zu verlangsamen. 
Diese Bevölkerungsgruppe ist nun 
weitestgehend geimpft bzw. kann das 
Impfangebot wahrnehmen. 
Ein Gemeinderat merkt an, dass kein 
Aktionismus entstehen darf. Er regt 
daher an, die Studienergebnisse ab-
zuwarten.  
Bürgermeister Morasch ergänzt, dass 
die Filtereinheiten der mobilen Luftfil-
tergeräte sehr teuer in der Ersatzbe-
schaffung sind. Die Kosten belaufen 
sich auf rund 800,- € pro Jahr und Ge-
rät. Zudem sind die Filtereinheiten 
empfindlich.  
Ein Gemeinderat befürwortet die In-
stallation von festverbauten Luftfil-
tereinheiten um die Schüler und die 
Lehrkräfte entsprechend zu schützen. 
Zudem beugen diese Anlagen auch 
anderen Infektionskrankheiten vor.  
Bürgermeister Morasch beziffert die 
Anschaffungskosten einer festinstal-
lierten Anlage auf 20.000,- € bis 
30.000,- € je Klassenzimmer/Grup-
penraum. Die genauen Kosten sind 
aber noch nicht ermittelt.  
Ein Gemeinderat spricht sich eben-
falls gegen Aktionismus aus und er-
klärt, dass dies auch preiswerter 
möglich ist. 
Ein Gemeinderat spricht sich gegen 
die Beschaffung von mobilen Geräten 
aus.  
Weiter bittet er den Bauhof die Umge-
bungsarbeiten wie Rasenmähen oder 
Hecke schneiden in den Mittagsstun-
den durchzuführen, dass ein Lüften 
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der Klassenzimmer ohne große Stö-
rungen möglich ist.  
Bürgermeister Morasch merkt an, 
dass Eltern und der Elternbeirat den 

Eindruck haben, dass die Gemeinde 
diese Thematik nicht weiter voran-
bringen will. Er sichert zu, hier am Ball 
zu bleiben.  

Weiter sichert er zu, die Anschaffung 
von sogenannten CO2 – Ampeln zu 
prüfen. 

 
A M T L I C H E     M I T T E I L U N G E N 

   
 

 

 
 
Gemeindekasse 
 
Grundsteuer und Gewerbesteuer 
III. Quartal 2021 
Die Abschlagszahlungen für die 
Grundsteuer und Gewerbesteuer      
III. Quartal sind per 15.08.2021 fällig. 
Wir bitten um Beachtung und Einhal-
tung des Zahlungstermins. Bei Kun-
den mit Abbuchauftrag wird der Ein-
zug automatisch zum Fälligkeitster-
min vorgenommen.  
 

 
 
Caritassozialdienst 
Wir sind für Sie da! 
Beratungen nur nach Terminverein-
barung. 
Es besteht Mundschutzpflicht (OP-
Maske, FFP2, KN-95). 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf, 
wir finden für Ihr Anliegen eine Lö-
sung! 
 
Für beide Bereiche besteht zusätzlich 
die Möglichkeit einer Online-Beratung 
(siehe QR-Code). 
 
Caritassozialdienst individuelle Be-
ratung bei 

• familiären Notlagen  
• finanzielle Problemlagen 
• Umgang mit Behörden, ge-

setzliche Leistungen 
• Alter und Pflege  
• Mutter-/Vater-Kind-Kuren 
• Ausstellung Kundenaus-

weise für den Tafelladen  
Nutzen Sie diesen QR Code um zur 
Online Beratung zu gelangen. 
 

 
 

Schwangerschaftsberatung  
Beratung rund um: 

• Schwangerschaft, Geburt 
und in den ersten drei Le-
bensjahren des Kindes 

• Sozialrechtliche Leistungen, 
(z.B. Elterngeld, Kindergeld, 
ALG II/HARTZ IV) 

• finanzielle Hilfen  
 

Nutzen Sie diesen QR Code um zur 
Online Beratung zu gelangen. 
 

 
 
Die Beratung ist kostenlos, unabhän-
gig von Konfessionen und auf 
Wunsch anonym. Wir unterliegen der 
Schweigepflicht.  
 
Jeden zweiten Mittwoch im Monat fin-
det eine Sprechstunde im Rathaus in 
Jestetten statt. Um vorherige Termin-
vereinbarung wird gebeten. Die Ter-
mine werden vorab veröffentlicht.  
 
Caritasverband Hochrhein e.V. – 
Caritassozialdienst  
Poststr. 1 
79761 Waldshut-Tiengen 
Tel. 07751-80110 
 
Die IBB-Stelle Waldshut informiert: 
 Obwohl die Inzidenzen weiterhin fal-
len, können Beratungsgespräche im 
August weiterhin leider nur telefo-
nisch stattfinden. Ab September 2021 
werden wir, wenn möglich, persönlich 
wieder für Sie da sein. 
  
Die Informations-, Beratungs- und 
Beschwerdestelle für psychisch er-
krankte Menschen und ihre Angehöri-
gen bietet für die nächste Zeit nur te-
lefonische Beratungsgespräche an. 
Diese sind dafür immer, während der 
Woche, möglich. Die Sprechstunde 
ist nicht an bestimmten Tagen gebun-
den. 
  

Sie können uns unter Telefon 07751 
9151110 (Anrufbeantworter) 24 Stun-
den täglich erreichen oder 
zu Bürozeiten unter Telefon 07751 
86-4254. 
Auch sind wir erreichbar unter E-Mail: 
IBB-WT@web.de 
  
Sie können auch unsere Homepage 
besuchen:  
https://www.ibb-waldshut.de 
 
News für Kinder 
und Jugendliche 
 
Kontakt zum Jugendarbeiter          
Michael Mothes  
 
Von Montag bis Freitag kann ein Ter-
min, auf Wunsch auch vor Ort, mit der 
Jugendarbeit vereinbart werden. 
 
Telefonischer Kontakt: 
0172 7258247 
 
Persönlicher Kontakt  
(zu den Öffnungszeiten):  
Jugendraum Jestetten  
Bahnhofstrasse (Container)  
 
Jugendraum Lottstetten 
Altes Schulgebäude (Kirchplatz 6), 
Lottstetten  
Rathaus (Zi. 6), Hombergstr. 2, Jes-
tetten 
 
E-Mail Kontakt: 
info@kinder-jugendarbeit.de 
 
Homepage und weitere Infos: 
www.kinder-jugendarbeit.de 
 
Jugendräume 
Der Jugendraum steht für alle Ju-
gendliche und Interessierte offen. Im 
Rahmen dieses Offenen Angebotes 
bestehen die Möglichkeiten zur ge-
meinsamen Freizeitgestaltung oder 
eines Rückzugsortes. Bitte meldet 
euch vorher bei mir an und bringt eine 
Maske mit. 
 
Lottstetten (Kirchplatz 6): 
dienstags:  15.00 Uhr – 20.00 Uhr  
 

Mitteilungen der  
Gemeindeverwaltung   

Sprechtage und Termine 
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Jestetten (Weihergasse 21): 
mittwochs: 16.00 Uhr – 21.00 Uhr  
donnerstags:  16.00 Uhr – 21.00 Uhr 
freitags:   16.00 Uhr – 21.00 Uhr 
 
An allen Feiertagen sind die Jugend-
räume geschlossen! 
 

 
 

 
Präventionshinweise des Polizei-
präsidiums Freiburg aufgrund ak-
tueller Betrugsstraftaten (Teil 8): 
 

 
 
Betrug an Geldautomaten 
EC- und Kreditkarten sind praktischer 
Begleiter im Alltag. Doch beim bar-
geldlosen Bezahlen oder bei der Ab-
hebung am Geldautomaten lauern 
auch Gefahren. Betrüger können ei-
nen Geldautomaten auf vielfältige 
Weise manipulieren, um an das Geld 
von unvorsichtigen Bankkunden zu 
kommen. In letzter Zeit war vor allem 
das so genannte Skimming in den 
Schlagzeilen. Es häufen sich aber 
auch Fälle einer Masche, die Cash-
Trapping genannt wird. Die Beiträge 
zeigen auf, wie die Betrüger vorgehen 
und mit welchen Mitteln sich jeder vor 
den Tricks der Kriminellen schützen 
kann. 
 
Tipps: 
• Gehen Sie bitte sorgsam mit Ihren 
Zahlungskarten um und bewahren 
Sie die PIN stets getrennt von der 
Karte auf. 
• Haben Sie mehrere Zahlungskar-
ten? Betätigen Sie den Türöffner ei-
nes Bankinstitutes nicht mit der glei-
chen Karte, mit der Sie anschließend 
Geld abheben möchten. 
• Geben Sie Ihre PIN niemals an ei-
nem Türöffner eines Bankinstitutes 
ein. Kein Geldinstitut verlangt für den 

Zugang zum Geldautomaten die Ein-
gabe der PIN. Der Kartenleser hat im-
mer nur die Funktion des Türöffners. 
Verständigen Sie in solchen Fällen 
die Polizei und das Geldinstitut. 
• Achten Sie darauf, dass die Ein-
gabe Ihrer PIN nicht von anderen be-
obachtet werden kann. Sorgen Sie für 
einen ausreichenden Sicherheitsab-
stand zum nächsten Kunden. 
• Decken Sie während der PIN-Ein-
gabe das Tastaturfeld mit der ande-
ren Hand oder einem Gegenstand (z. 
B. Geldbörse, Blatt Papier) als Sicht-
schutz vollständig ab. Das erschwert 
das "Ausspähen" per Kamera oder 
Foto-Handy erheblich. 
• Nutzen Sie keinen Geldausgabe-
automaten, an dem Ihnen etwas un-
gewöhnlich erscheint, z. B. ange-
brachte Leisten oder Verblendungen, 
abstehende und lockere Teile, Spu-
ren von Kleber rund um den Karten-
schlitz. 
• Bei Verdacht auf Manipulation 
sollten Sie den Automaten nicht nut-
zen. Verständigen Sie die Polizei, um 
mögliche Spuren sichern zu können. 
 
Haben Sie weitere Fragen oder 
möchten Sie sich beraten lassen, so 
melden Sie sich gerne über frei-
burg.pp.praevention@polizei.bwl.de. 
 
Wir möchten, dass Sie sicher leben! 
Ihr Polizeipräsidium Freiburg 

 

 
 
Abfallwirtschaftsamt 
 
Kompostierbare Biofolien-Müll-
beutel gehören nicht in die Bio-
tonne  
Die Abfallwirtschaft des Landkreises 
Waldshut bittet alle Bürgerinnen und 
Bürger eindringlich, die Verwendung 
von kompostierbaren Biofolien-Müll-
beutel zu unterlassen. Da die kom-
postierbaren Müllbeutel sich für die 
auf schnelle Verarbeitung ausgelegte 
Kompostierung zu langsam zerset-
zen, sind diese im Landkreis 
Waldshut untersagt.  
 

In der Biotonne erlaubt sind: 
• Zeitungspapier 
• Papiertüten OHNE Beschichtung 
• Küchenpapier 
 
Weitere Hinweise zu BEN der Bio-
tonne auf www.abfall-landkreis-
waldshut.de sowie unter der Telefon-
nummer 07751 86-5440. 
 
Amt für Kultur und Öffentlichkeits- 
wesen 

 
Corona-Impfbus tourt im August 
durch den Landkreis 
Den ganzen August über ist im Land-
kreis Waldshut ein Impfbus unter-
wegs. Das erste Ziel, das angefahren 
wird, ist Herrischried am 02.08.2021. 
Letztmalig macht der Impfbus am 
31.08.2021 Halt in Görwihl und Todt-
moos. Der Fahrplan sieht insgesamt 
29 Termine an 25 Standorten vor. Der 
Impfbus wird an zentralen Orten wie 
Rathaus-, Markt- und Parkplätzen so-
wie bei Veranstaltungen und Märkten 
Station machen. Für den Impfbus ist 
keine Anmeldung notwendig. Es gilt 
lediglich zu beachten, Personalaus-
weis, Versichertenkarte und Impfpass 
mitzubringen. 
Eine Übersicht zu den Stationen des 
Impfbusses in den kommenden Wo-
chen ist veröffentlicht auf der Home-
page www.dranbleiben-bw.de sowie 
in der Anlage. 
Es werden sowohl Johnson & John-
son als auch BionTech verimpft. Die 
Impflinge können zwischen den bei-
den Impfstoffen wählen. Angespro-
chen werden alle Impfwilligen mit ei-
nem Alter von mindestens zwölf Jah-
ren. Der Zweittermin bei einer Bion-
Tech-Impfung erfolgt im KIZ. 
 
Montag, 16.08.2021 Gemeinde 
Lottstetten, Gemeindehalle oberer 
Parkplatz 09.00 Uhr – 11.00 Uhr 
 
 
 
 
 
 

Polizeipräsidium Freiburg  

Landratsamt Waldshut  
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K I N D E R G A R T E N – S C H U L N A C H R I C H T E N 
 

 
 
Schulentlassung 
Mit einer feierlichen Zeugnisübergabe 
in der Gemeindehalle Jestetten wur-
den die Schülerinnen und Schüler der 
9. und 10. Klasse verabschiedet.  
36 Schülerinnen und Schüler erhiel-
ten dabei das Abschlusszeugnis der 
Hauptschule, 9 Schülerinnen und 
Schüler haben ihren Werkrealschul-
abschluss (Mittlere Reife) geschafft.    
  
Für die besten Abschlüsse über-
reichte Frau Bürgermeisterin Ira Satt-
ler zusammen mit der kommissari-
schen Schulleiterin Stephanie Brett-
schneider und den Klassenlehrerin-
nen Funda Schneble (Kl. 9a) uns 
Jana Oldörp (Kl. 9b) und dem Klas-
senlehrer Klaus Müller (Kl.10) die 
Auszeichnungen der Schule und der 
Gemeinde. 
 
Den besten Hauptschulabschluss in 
Klasse 9 erreichten: 
Marina Azzato aus Jestetten (1,6 
Preis und Sonderpreis der Gemeinde 
Jestetten - Schulbeste) 
Marco Gelsomino aus Jestetten (2,1 
Lob und Preis der Gemeinde) 
Lilly Quicker aus Jestetten (2,1 Lob 
und Preis der Gemeinde) 
Emily Greibig aus Lottstetten (2,2 Lob 
und Preis der Gemeinde) 
Marco Fischer aus Jestetten (2,3 Lob 
und Preis der Gemeinde) 
Joana Carvalho aus Jestetten (2,4 
Lob und Preis der Gemeinde) 
 
Den besten Werkrealschulabschluss 
in Klasse 10 erreichte: 
Nadica Angelova aus Jestetten (2,3 
Lob und Sonderpreis der Gemeinde 
Jestetten) 
 
Die Hauptschulabschlussprüfung er-
folgreich abgelegt haben:  

aus der Gemeinde Jestetten: Maxim 
Boiko, Marlon D’Effremo, Marco Fi-
scher, Marco Gelsomino, Dmitrij Gert, 
Tommy Görz, Eliot Grainca, Maximi-
lian Hofmann, Ilirjan Tarllamishaj, 
Nikita Tkacenko, Marina Azzato, Jo-
ana Carvalho, Alina Eberhardt, Arjeta 
Kurti, Violeta Muravskiy,  Mina Oer, 
Lilly Quicker, Arjeta Sefaj, Joana Ur-
ban 
aus der Gemeinde Klettgau: Tim Bau-
mer, Sharif Dermane, Ròbert Gàl, A-
lessio Lentisco, Sara, Altahan,  Me-
lisa Aktan, Maria-Valeria Jochim, 
Seda Kilic, Anika Schmidt, Emely 
Schwarz 
aus der Gemeinde Lottstetten: Emilio 
Iampietro, Ali Sabani, Silas Schmid, 
Vanessa Anderle, Emily Greibig, 
Nora Miftari 
 
Den Werkrealschulabschluss (Mitt-
lere Reife) haben folgende Schülerin-
nen und Schüler erreicht: 
aus der Gemeinde Jestetten: Akin 
Karatas, Joshua Mattana, Nadica An-
gelova, Andreea-Jasmina Borca 
aus der Gemeinde Klettgau: Jean 
Knörzer, Elisa Strittmatter Granado 
aus der Gemeinde Lottstetten: Elha-
mid Gavrani, Gentrit Kerelaj 
 
Herzlichen Glückwunsch! 
 
Schulleitung und Kollegium der 
Schule an der Rheinschleife 
 
An der Schule an der Rheinschleife 
Jestetten erhielten im Schuljahr 
2020/21 folgende Schülerinnen und 
Schüler der Werkrealschule aus 
Lottstetten ein Lob für ihre guten 
schulischen Leistungen:  
WRS5: Berenji, Benjamin 2,1  
             Kehl, Rahel       2,0  
WRS6:  Waldeck, Kira  2,0  
 
Wir danken allen unseren Jugendbe-
gleitern, unseren Lesepaten, unse-
rem Elternbeirat, unserem Förderver-
ein und allen Eltern für die tolle Unter-
stützung das ganze Jahr hindurch. 

Wir wünschen allen erholsame Feri-
entage.  
 
Der Unterricht beginnt nach den Som-
merferien am Montag, 13.09.2021 für 
die Klassen 6 – 10 i um 8.20 Uhr.  
 
Für die Klasse 5 beginnt der Unter-
richt mit einer kleinen Begrüßungs-
feier am Dienstag, 14.09.21 um 8.30 
Uhr im Gymnastiksaal  
 
Schulleitung und Kollegium der 
Schule an der Rheinschleife 
 

 
 
Im diesjährigen Abitur an der Robert-
Gerwig-Schule Singen haben die fol-
genden Schüler*innen Ihrer Ge-
meinde einen Preis (bei einem Abitur-
Durchschnitt ab 1,7) oder ein Lob (bei 
einem Abiturdurchschnitt von 1,8-2,0) 
erhalten:  
 
Güntert Saskia Preis   
Hauenstein Nina Jahrgangsbeste – 
Preis: 100,00 €, außerdem Fach-
preise: Deutsch (Scheffelpreis), Eng-
lisch 
 

 
 
Abiturienten vom Technischen 
Gymnasium: 
Henes Jann, KlasseTG 13/2 
 
Isele Maja Nathalie, Klasse TG 
13/2, Preis: Sehr gute Leistungen Cir-
cor Industrial, Spender: Allweiler 
GmbH Radolfzell 
 
Matthies Luis, Klasse TG 13/4 
 
Stoll Nadine, Klasse TG 13/2

 
L O T T S T E T T E R     V E R E I N E

  

 
 

Rund um den Wellendinger 
Fuchsberg 
Am Sonntag den 15.08.2021 wandert 
der Schwarzwaldverein Lottstetten 
e.V., 

Rund um den Fuchsberg. Eine 
Wanderung in der Nähe, die uns 
durch schattige Wälder und offene 
Landschaft führt.  
Wanderführerin: Roswitha Isele 

Schule  
an der Rheinschleife    

Robert-Gerwig-Schule 
Singen  

Hohentwiel-Gewerbeschule 
Singen   

Schwarzwaldverein 
Lottstetten  
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Treffpunkt 1: 10:00 Uhr oberer 
Hallenparkplatz Lottstetten 
Treffpunkt 2: 11:15 Uhr Bushaltestelle 
Wellendingen 
Rückkehr: ca. 17:00 Uhr  
Schwierigkeitsgrad: leicht, gute 
Kondition erforderlich 
Info zur Tour: 248 hm, 12 km, 
Gehzeit: ca. 4 Stunden, Stöcke. 
Rucksackverpflegung, 
Fahrgemeinschaften, Abschlußhock 
geplant.  
  
„Feierabend – was nun ?  - wir 
haben die Lösung“  
  

www.swv-lottstetten.de 
 

 
 
Freundschaftsspiel  
Samstag, 07.08.2021 um 16.30 Uhr 
Sportplatz Altenburg 

SG Lottstetten-Altenburg 1 – TSV 
Berkheim 1 
Sonntag, 15.08.2021, 14.30 Uhr  
Sportplatz Lottstetten  
SG Lottstetten-Altenburg 1 – FSV 
Phönix Gottmadingen 1  
 

 
 
Sommerfest und Generalve-
rsammlung des Skiclubs 
Lottstetten 
Wir wissen auch nicht, ob der 
Sommer dieses Jahr noch kommt, 
aber wir haben uns entschlossen, die 
Generalversammlung mit einem 
Sommerfest zu verbinden. 
 
Hierzu lädt der Skiclub alle Mitglieder 
am Freitag, 03.09.2021 ab 18.00 Uhr, 
in die „Obstanlage am Birett“ ein.  
 

Für unsere Planung bitten wir um 
Anmeldung per Email an 
andreas.henes@obsthof-henes.de 
oder telefonisch unter 07745 7670. 
 
Die Hauptversammlung beginnt um 
19.30 Uhr mit folgender Tages-
ordnung: 
1. Begrüßung 
2. Jahresbericht des Vorstandes 
3. Kassenbericht und Bericht der 
Kassenprüfer 
4. Entlastung der Vorstandschaft 
5. Neuwahlen der Vorstandschaft 
6. Ehrungen, Wünsche und Anträge 
 
Hoffen wir, dass der Sommer sich 
spätestens am 04.09.2021 zeigt – wir 
freuen uns euch nach einer langen 
Zeit wiederzusehen. 
 
 
 
 
 

A U S     D E R     N A C H B A R S C H A F T  
 

 
 
Neu! Neu! Neu! 
Wir haben nun beim Verband auch 
eine Mixed-Mannschaft für Meden-
spiele angemeldet. Sie besteht je aus 
2 Herren und 2 Damen. Die Einzel-
spiele werden unter den Herren bzw. 
Damen ausgetragen, die Doppel-
spiele als Mixed, d.h. je ein Mann und 
eine Frau spielen zusammen. 
  
 

Terminplan der Mixed-Runde: 
Samstag, 14.08.2021 
13.00 Uhr: TC Neustadt - TCJ Mixed 
40 
 
Samstag, 21.08.2021 
10.00 Uhr: TCJ Mixed 40 - TC 
Rielasingen 
 
Samstag, 04.09.2021 
13.00 Uhr: TSG Feldberg -  TCJ 
Mixed 40 
 
 
 

Samstag, 11.09.2021 
13.00 Uhr: TCJ Mixed 40  -  SV Mar-
kelfingen 
 
Info der Jugendabteilung 
Das Jugendtraining hat jetzt Sommer-
pause und startet nach den Ferien am 
14.09.2021 wieder. 
Die Jugend nimmt am Sportcamp teil, 
das vom 23.08. bis 26.08. durchge-
führt wird. 
 

www.tc-jestetten.de 

K I R C H L I C H E     N A C H R I C H T E N 
   

 
 
 

Gottesdienste 
 
Samstag, 07.08.2021 
18.30 Uhr in Altenburg: Vorabendmesse  
    - für Thomas und Hans Bierwagen 

- für Martha und Otto Altenburger und Hedwig 
Altenburger 
- für Gabi Bierwagen  

 
 

 
Sonntag, 08.08.2021 
19. Sonntag im Jahreskreis 
09.00 Uhr in Lottstetten: Wortgottesfeier (ES) 
09.00 Uhr in Baltersweil: Heilige Messe  

- für Olga, Franz und Nikolaus Frey und die 
Verstorbenen der Familie Blechinger  

10.30 Uhr in Jestetten: Heilige Messe  
    - für Erika und Mira Hoffmann  
 

 
 
Patrozinium Altenburg 
Mit einem Festgottesdienst zu Ehren des Heiligen St. Ja-
kobus wurde in Altenburg das Patrozinium gefeiert. Musi-
kalisch gestaltet wurde die Feier durch eine Abordnung 
des Cantus Valbenja unter der Leitung von Benno Grupp, 
sowie von Benno Grupp am Piano und Nely Hauser an der 
Violine. 

Sportverein Lottstetten  

Skiclub Lottstetten  

Tennisverein Jestetten   

Nachrichten für alle vier Gemeinden  
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Im Gottesdienst wurden auch zwei neue Ministranten auf-
genommen, die von den Oberministrantinnen Tiziana 
Streit und Chiara Moog, sowie von Johanna und Irene Alt-
enburger auf ihren Dienst vorbereitet wurden. Nach lang-
jähriger Tätigkeit verabschiedet wurde mit einem herzli-
chen Dankeschön Marian Streit. 
 
Caritas-Frühstückstreff in Lottstetten 
Der Frühstückstreff der Caritas kann im Saal des Bischof-
Starck-Hauses unter Einhaltung der Corona-Regeln wie-
der stattfinden, am Dienstag, 17.08.2021 um 09.30 Uhr 
 
Herzliche Einladung an alle Interessierten! 
 
Kirchenmusikalischer Unterricht - bald auch in Ih-
rer/Deiner Nähe! 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
seit vielen Jahren bietet das Bezirkskantorat Hoch-
schwarzwald qualifizierten Unterricht in den kirchenmusi-
kalischen Fächern an. 
Für den Orgelunterricht steht unserem Bezirkskantor Jo-
hannes Götz (St. Peter) als "Außenstelle" Kantor Andreas 
Konrad (Erzingen) zur Seite. 
 
Aktuell ist Präsenzunterricht wieder erlaubt, und wir hoffen 
alle, dass dies so bleiben kann. 
Der Unterricht wird künftig nicht mehr nur in Erzingen statt-
finden. Andreas Konrad wird im Auftrag des Bezirkskanto-
rats auch in Bonndorf, Stühlingen und Jestetten Orgelun-
terricht anbieten. 
Die Organisation des Unterrichts läuft aber wie bisher über 
das Bezirkskantorat Hochschwarzwald: www.barockkir-
che-st-peter.de 
Weitere Informationen sind auch bei Andreas Konrad er-
hältlich:  
www.kath-sekw.de/kirchenmusik 
 
Interessenten können ab 1. September gerne eine unver-
bindliche "Schnupperstunde" vereinbaren. 
 
Wir freuen uns auf Sie/Dich! 
 
Ministranten-Event Rätselwanderung 
Zu einer Wanderung von Jestetten zur Hauweghütte in 
Lottstetten hatte das Leitungsteam der Ministranten (O-
MIs) mit Unterstützung des Jugendausschusses alle Mi-
nistrant*innen der Seelsorgeeinheit eingeladen. Auf dem 
Weg mussten zahlreiche Rätselfragen zur Kirche und den 
Gemeinden gelöst werden. Nach der Stärkung mit Gegrill-
tem klang der Abend am Lagerfeuer aus. 
 
Verabschiedung 
 

 

Aus ihrem Dienst als Kommunionhelferin wurden in Jes-
tetten Gertrud Meier und Hedy Hamm verabschiedet. Im 
Namen der Gemeinde dankte Pfarrer Dressel für den lang-
jährigen ehrenamtlichen Einsatz. 
 
Seelsorgeeinheit Jestetten 
Richard Dressel, Pfarrer Tel. 07745 7248 
Pfarrbüro Tel. 07745 7248 
 Fax 07745 9282708 
E-Mail:  kath.pfarramt.Jestetten@t-online.de 
Homepage: www.kath-se-jestetten.de 
Weitere seelsorgliche und geistliche Begleitung: 
Andrea Schaaf, Tel. 07745 7874, E-Mail: mail@andreaschaaf.de 
Christel Auweder, Tel. 07745 928927, E-Mail: christel@auweder.de 
Öffnungszeiten Pfarrbüro 
Montag, Dienstag, Donnerstag 08.30 bis 12.00 Uhr  
und Freitag  

Mittwochs den ganzen Tag geschlossen! 
  

Konto der kath. Kirchengemeinde Jestetten: Volksbank Hochrhein eG 
IBAN: DE34 6849 2200 0000 0057 03, BIC: GENODE61WT1 
 

 

Wochenspruch für die Woche vom 08.08. –14.08.2021 
Wohl dem Volk, dessen Gott der HERR ist, dem Volk, dass 
er zum Erbe gewählt hat.  

       Psalm 33, 12  

 
 
Freitag, 06.08.2021 
18.00 Uhr in Jestetten: Gottesdienst mit Abendmahl  
 
Sonntag, 08.08.2021 
10. Sonntag nach Trinitatis  
10.00 Uhr in Jestetten: Gottesdienst 
 
Wochenpsalm: 4, 1-3,8-11,20-21 
Wochenlieder:  
EG 144 Aus tiefer Not lasst uns zu Gott 
EG 273 Und suchst du meine Seele 
Evangelium: Lukas 19, 41-48 
Predigttext: Jesaja 27, 2-9  
 
In den Sommerferien finden keine Veranstaltungen 
statt.  
 
Bürozeiten: 
Mittwoch + Freitag von 08.00 – 12.00 Uhr 
 

Telefon: 07745 7256 
Fax: 07745 7240 
E-Mail: jestetten@kbz.ekiba.de 
Homepage: https://evangelischekirche-jestetten.de/ 
Bankverbindung: Volksbank Hochrhein eG  

IBAN: DE80 6849 2200 0000 058904 
BIC:    GENODE61WT1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste und Termine 

http://www.kath-se-jestetten.de/
mailto:jestetten@kbz.ekiba.de
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Pfarrer Florian Bosch, Alt-Katholische Pfarrgemeinden 
Dettighofen, Hohentengen und Lottstetten, 
Tel.: 07742 / 6230, Fax: 07742 / 85 76 92 
E-Mail: dettighofen@alt-katholisch.de 
Hauptstr. 31, 79802 Dettighofen 
 
 

Gottesdienste und Termine 
    
 

Sonntag, 08.08.2021 
19. Sonntag der Lesereihe 
10.00 Uhr in Lottstetten: Wort-Gottes-Feier 
 
Bei trockenem und warmem Wetter feiern wir unsere 
Gottesdienste im Freien: In Dettighofen versammeln wir 
uns im Garten hinter dem Pfarrhaus, in Lottstetten auf dem 
Hofplatz des Hauses Hauptstraße 12. Da in der St.-
Fridolin-Kapelle in Hohentengen-Herdern die 
erforderlichen Abstände nicht eingehalten werden können, 
finden dort nach wie vor keine Gottesdienste statt. 
 
 

Stattdessen feiern wir in unregelmäßigen Abständen im 
Garten des Hauses Badstraße 8 in Hohentengen 
Gottesdienst. 
 
Um die Gärten für die Feiern vorbereiten zu können, 
freuen wir uns über eine Anmeldung per Telefon oder Mail. 
Selbstverständlich sind aber auch alle, die sich spontan 
zum Mitfeiern entscheiden, herzlich willkommen!  
 

 
 

 
 
Sonntag, 08.08.2021 
09.30 Uhr Gottesdienst  
 
Mittwoch, 11.08.2021 
20.00 Uhr in Schaffhausen : Gottesdienst 
 
 

  S O N S T I G E S
  

 
 
Energie und Wasser sparen bei 
Spülmaschinen 
Ein Geschirrspüler gehört heute in 
fast jeder Küche zur Grundausstat-
tung.  
Der praktische Helfer ist meist um-
weltschonender als das Spülen mit  
der Hand und verbraucht weniger 
Wasser. Ein modernes Gerät ver-
braucht für je nach Größe etwa 15 Li-
ter Wasser pro Waschgang - kleinere 
Modelle etwa bis zu 7 Litern - für die 
gleiche Menge von Geschirr ver-
braucht man beim Spülen per Hand 
etwa 46 Liter im Durchschnitt.  
 
Nach Möglichkeit sollte ein Warm-
wassersanschluss vorhanden sein, 
da Geräte, die direkt an der Warm-
wasserversorgung angeschlossen 
sind, sparsamer sind, da das zusätz-
liche Erhitzen durch den Geschirrspü-
ler entfällt. 
 
Für die optimale Nutzung und Befül-
lung des Geschirrspülers sollte sich 
die Größe des Geräts beim Kauf nach 
Haushaltsgröße und Anzahl der Be-
wohnerinnen und Bewohner richten.  
 

Mit der richtigen Größe erzielt man 
auch optimale Waschergebnisse un-
ter Berücksichtigung, dass das Gerät 
nicht zu voll beladen ist und der 
Spülgang erst dann gestartet wird, 
wenn die Maschine bestmöglich ge-
füllt ist. Eine Überfüllung führt dazu, 
dass das Geschirr nicht richtig gerei-
nigt wird und erneut gespült werden 
muss. Deshalb sollte man grobe 
Speisereste vor dem Spülen entfer-
nen, damit die Filter und Rohre nicht 
in Mitleidenschaft gezogen werden 
und die Lebensdauer der Maschine 
verlängert wird. 
 
Die Sprüharme sollten sich frei dre-
hen können und nicht durch falsch 
gestapeltes Geschirr blockiert wer-
den. Damit es zu keinen Verstopfun-
gen kommt, sollte man den Filter am 
Boden sowie die Sprüharme regelmä-
ßig reinigen und große Küchenge-
genstände von Hand waschen. 
 
Küchenutensilien aus Holz, Geschirr 
beziehungsweise Besteck mit Farb-
dekor oder Goldverzierungen gehö-
ren ebenso wenig in die Spülma-
schine, wie auch Gegenstände aus 
Metallen wie Silber, Kupfer oder Alu-
minium. 
 

Ein Blick in die Bedienungsanleitung 
lohnt sich, um sich einen Überblick 
über die Programmauswahl und die 
manuellen Einstellungsmöglichkeiten 
zu verschaffen. Um leicht ver-
schmutztes Geschirr zu reinigen, 
reicht oft eine Temperatur von 50 bis 
55° Celsius, die bei den neuen Gerä-
ten in Form von Spar- oder Kurzpro-
grammen angeboten werden. Durch 
die kürzere Laufzeit spart man Strom 
und das Wasser. Den Energiever-
brauch steigert man nur dann, wenn 
man eingetrocknete Essensreste mit 
dem Vollwaschprogramm mit höherer 
Temperatur benötigt. 
 
Weitere Tipps und Informationen er-
hält man bei den Energieagenturen 
sowie bei anderen örtlichen Energie-
dienstleistern und auf dem badenova 
Blog unter badenova.de/blog/ener-
giespartipps/ 
 

 
 
Sozialer DRK-Kleiderladen eröffnet 
in neuen Räumen 
Kreis Waldshut Auf diesen Tag haben 
die ehrenamtlich tätigen Rotkreuz-
frauen unter Leitung von DRK-Kreis-
bereitschaftsleiterin Renate Reinhart 
lange gewartet: auf den Tag, an dem 

Neuapostolische Kirche 
Neunkircher Str. 17, 79798 Jestetten 
 

Gottesdienste und Termine 

Badenova   

Deutsches rotes Kreuz   

mailto:dettighofen@alt-katholisch.de
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sie den sozialen Kleiderladen für je-
dermann wieder aufmachen können. 
Am kommenden Freitag, 06.08.2021, 
um 14.00 Uhr ist es endlich soweit. 
 
Die Wiedereröffnung nach langer 
„Corona“-Zwangspause ist zugleich 
die Einweihung der neuen Räume. 
Denn der soziale Kleiderladen des 
Waldshuter Kreisverbandes vom 
Deutschen Roten Kreuz (DRK) ist aus 
dem Rotkreuzhaus an der Fuller 
Straße 2 umgezogen in das gegen-
überliegende Gebäude Fuller Straße 
9, das nach gründlicher Renovierung 
nun ebenfalls dem DRK-Kreisver-
band Waldshut zur Verfügung steht. 
 
Der Weg zum Eingang des Kleiderla-
dens führt über eine betonierte 
Rampe hinab. Drinnen erwartet die 
Kundschaft zu sozialen Preisen eine 
schöne Auswahl guter, zeitgemäßer 
Kleidung für jeden Geschmack und 
jedes Lebensalter sowie Schuhe und 
Bettwaren. Zu diesem gut sortierten 
Grundangebot kommen je nach den 
aktuell eingegangenen Sachspenden 
auch attraktive Sortimentsergänzun-
gen wie Taschen, Haushaltswaren, 
Modeschmuck, Spielsachen und De-
korationsartikel der Saison. Das vor-
zügliche Angebot im sozialen DRK-
Kleiderladen wird durch Spenden gut 
erhaltener, moderner und sauberer 
Sachen ermöglicht, die ab sofort wie-
der in die Kleiderspenden-Container 
beim Waldshuter Rotkreuzhaus ein-
geworfen werden können. 
 
Die Öffnungszeiten des Kleiderladens 
wurden erweitert. Ab Freitag, 
06.08.2021, ist der soziale DRK-Klei-
derladen an der Fuller Straße 9 im-
mer freitags von 14.00 bis 16.00 Uhr 
geöffnet und mittwochs von 10.00 bis 
12.00 Uhr. An jedem ersten Samstag 
im Monat ist ebenfalls von 10.00 Uhr 
bis 12.00 Uhr geöffnet. Einlass ist ge-
mäß den aktuell geltenden Vorschrif-
ten nur mit OP- oder FFP2-Maske 
möglich. Wenn die die zulässige Be-
sucherzahl erreicht ist, muss draußen 
gewartet werden. 
 
Mehr Platz fürs Rote Kreuz in 
Waldshut 
An der Fuller Straße 9 ist ein Gewer-
beanbau schon seit einigen Jahren 
Standort für den Rotkreuzfahrdienst 
mobilPlus und seine moderne Fahr-
zeugflotte mit Rollstuhlbussen. Reno-
viert wurde das ehemalige Wohnhaus 
des Anwesens. Der Kleiderladen 

wurde dort im Tiefparterre eingerich-
tet, in den Etagen darüber entstanden 
Personalwohnungen. Schulungs-
räume für den Rettungsdienst sind im 
Dachgeschoss. Im Kellergeschoss 
wurde für die Pflege der Dienstklei-
dung eine zentrale Wäscherei mit 
Schleusenfunktion verwirklicht, die 
dem neuesten Stand der Hygienean-
forderungen entspricht. 
 

 
 
Helferinnen und Helfer bei Flutka-
tastrophen sind gesetzlich unfall-
versichert  
Schutz besteht für ehrenamtliche 
Rettungskräfte, die Freiwillige Feu-
erwehr sowie Hilfeleistende 
Nach den verheerenden Unwettern in 
Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfa-
len sowie in Bayern und Sachsen sind 
zahlreiche ehrenamtliche Rettungs-
kräfte der Hilfeleistungsorganisatio-
nen aber auch Privatpersonen als 
Helferinnen und Helfer aus Baden-
Württemberg vor Ort im Einsatz. Ob 
bei Aufräumarbeiten, der Übergabe 
von Spenden oder Unterstützung be-
troffener Menschen: Für die Helferin-
nen und Helfer ist es wichtig zu wis-
sen, dass sie automatisch und kos-
tenfrei unfallversichert sind, wenn sie 
sich bei ihrer Hilfeleistung verletzen.  
 
Menschen, die in einer Notsituation 
beherzt eingreifen, um andere zu ret-
ten oder zu schützen, stehen grund-
sätzlich unter dem Schutz der gesetz-
lichen Unfallversicherung – das gilt 
auch für die Hilfe bei gemeiner Not, 
wie den aktuellen Überschwemmun-
gen in Deutschland. Um die medizini-
sche und psychotherapeutische Ver-
sorgung von privaten Helferinnen und 
Helfern kümmert sich die jeweilige 
Unfallkasse im Hochwasserkrisenge-
biet. Wer beispielsweise aus Baden-
Württemberg zum Helfen nach Rhein-
land-Pfalz fährt und sich dabei ver-
letzt oder traumatisiert wird, sollte 
sich schnellstmöglich bei der Unfall-
kasse Rheinland-Pfalz melden. Bei 
einem Katastrophenfall in Baden-
Württemberg, wie den sintflutartigen 
Regenfällen entlang des Oberrheins, 
wären dementsprechend alle Hilfe-
leistende automatisch bei der Unfall-
kasse Baden-Württemberg (UKBW) 
versichert, egal aus welchem Bun-
desland sie kommen.  
 

Die Leistungen der gesetzlichen Un-
fallversicherung umfassen unter an-
derem die Erstversorgung, Transport-
kosten, ärztliche und zahnärztliche 
Behandlung, psychologische Betreu-
ung, den Ersatz von Sachschäden 
sowie Verletztengeld. 
 
Hilfseinsatz melden, um Unterstüt-
zung zu bekommen 
 
Wichtig ist, dass Hilfeleistende bei der 
ärztlichen Behandlung angeben, dass 
sie sich die Verletzungen bei einer 
Hilfeleistung zugezogen haben. Die 
behandelnde Ärztin oder der behan-
delnde Arzt meldet dies anschließend 
der entsprechenden Unfallkasse. Be-
nötigen Hilfeleistende dringende me-
dizinische oder psychotherapeuti-
sche Unterstützung, sollten sie sich 
schnellstmöglich direkt bei der ent-
sprechenden Unfallkasse oder bei ei-
ner Durchgangsärztin oder einem 
Durchgangsarzt (D-Ärzte) melden. 
Dies sind besonders qualifizierte ärzt-
liche Partner der gesetzlichen Unfall-
versicherung. Betroffene können sich 
unter den folgenden Nummern an die 
jeweiligen Unfallkassen wenden.  
 
Unfallkasse Rheinland-Pfalz 
Telefon: 02632 960-1110 
Fax: 02632 960-1011 
E-Mail: notfall@ukrlp.de  
Hotline zur psychosozialen Unterstüt-
zung des Landes Rheinland-Pfalz un-
ter 0800 001 0218 (8:00 Uhr - 20:00 
Uhr)  
 
Unfallkasse Nordrhein-Westfalen 
Telefon: 0211-2808-2624 
Mobil: 0173-5866607 
E-Mail: T.Renner@unfallkasse-
nrw.de  
 
Bayerische Landesunfallkasse 
Telefon: 089 36093 440 
E-Mail: entschaedigung@bayer-
luk.de  
 
Unfallkasse Sachsen 
Telefon: 03521/724-264 
E-Mail: sekretariat.entschaedigung 
@uksachsen.de 
 
Ehrenamtlich Helfende grundsätzlich 
bei der UKBW versichert 
 
Hilfeleistungsorganisationen mit ihren 
ehrenamtlichen Helferinnen und Hel-
fern aus Baden-Württemberg, wie die 
Johanniter-Unfall-Hilfe oder der Mal-
teser Hilfsdienst, sowie die Freiwillige 
Feuerwehr sind grundsätzlich bei der 

Unfallkasse  
Baden-Württemberg 
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UKBW unfallversichert: Dies gilt, 
wenn sie zum Beispiel in ein Hoch-
wasserkrisengebiet zum Helfen und 
Unterstützen angefordert werden 

oder selbst Fahrten in ein Krisenge-
biet organisieren, um Sachspenden 
abzuliefern. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild: Katrin Herrmann  

Ende des redaktionellen Teils  
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In Lottstetten 3-Zimmer DG-Wohnung 95 m² mit 
SA und Einkommensnachweis zu vermieten. 
Tel.: 0157 353 68 911 
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